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H E IZ K OS T E N Z US CH U S S  
 

Die Heizkostenzuschussaktion des Landes Kärnten wird für die Heizperiode 2009/2010 fortgesetzt. 
Einkommensschwache Personen, welche auf Grund ihrer persönlichen Voraussetzungen zum Personenkreis 
nach § 4 Abs. 1 und 2 des K-MSG 2007 gehören, erhalten einen einmaligen Heizkostenzuschuss. 
 

• Heizkostenzuschuss in Höhe von € 150,-- bzw. € 80,-- 
 (Einkommensgrenzen: bei Alleinstehenden/Alleinerziehern € 734,-- bzw. 1.040,--; 
 bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen zB Ehepaaren, Lebensgemeinschaften € 1.099,-- 
 bzw. € 1.430,--) Zuschlag für jede weitere Person € 98,--. 
 

Die Einkommensgrenzen sind Nettobeträge. Es ist von der Einkommenssituation bei Antragstellung auszu-
gehen. Sonderzahlungen sind bei Ermittlung der Einkommensgrenzen nicht zu berücksichtigen. Unterhalts-
leistungen sind vom Nettoeinkommen abzuziehen. Als Einkommen gelten daher alle Einkünfte aus selbst-
ständiger oder unselbstständiger Tätigkeit, Renten, Pensionen, Einkommen nach dem Opferfürsorge-
gesetz, Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung, der Krankenversicherung, Geldleistungen aus 
dem K-MSG (Sozialhilfe), ferner auch Familienzuschüsse, Unterhaltszahlungen jeglicher Art und 
Lehrlingsentschädigungen sowie Stipendien. 
Innerhalb einer Haushaltsgemeinschaft sind alle Einkünfte zusammenzurechnen. Nicht als Einkünfte gelten 
Familienbeihilfen (inkl. Erhöhungsbetrag) und Pflegegelder sowie die Hälfte der Wohnbeihilfe (50 % 
werden als Einkommen dazugerechnet). 
Ein Heizkostenzuschuss wird nicht gewährt, wenn der Antragsteller oder eine mit ihm in Haushaltsgemein-
schaft lebende Person ein Fruchtgenussrecht oder ein Deputat auf Heizmaterial (zB Holz) besitzt. 
 

Ein Zuschuss wird nur in Höhe der nachgewiesenen Heizkosten für die laufende Heizperiode (März 2009 bis 
Feber 2010), max. jedoch in Höhe von € 150,-- bzw. € 80,-- gewährt. Ansuchen um Gewährung eines Heiz-
kostenzuschusses sind ausschließlich beim zuständigen Wohnsitzgemeindeamt in Form eines Antrages 
einzubringen. 
Die Antragseinbringung (Beginn: 15.10.2009) beim Wohnsitzgemeindeamt endet mit 31. März 2010. 
Die Auszahlung der Heizkostenzuschüsse erfolgt nach Prüfung der Unterlagen durch das Gemeindeamt. 
Spätere Antragsstellungen werden nicht mehr berücksichtigt. 
(Auskünfte: Frau Utschounig - Tel.: 04220/2203-10 in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr). 
 

B AU T H E RM OGR AF IE AK T I ON  d es  L an d es  
 

Zur Feststellung des bauphysikalischen Zustandes von Objekten und als Anregung für energiesparende 
Maßnahmen bietet das Land Kärnten auch im Winter 2009/2010 die Bauthermografieaktion des Landes für 
alle Interessenten an. In Form einer Grobanalyse werden die Gebäude von allen Seiten mit der Thermo-
grafiekamera untersucht. Von den Schwachstellen werden Thermofotos ausgearbeitet, auf denen auch für 
den Laien etwaige Mängel erkennbar sind. Ein Bericht wird angeschlossen. 
Der Sonderpreis für die Grobanalyse im Rahmen der Aktion beträgt € 120,--/Ein- bzw. Zweifamilienhaus (bis 
300 m²). Interessenten mögen sich bis spätestens 07.12.2009 bei der Gemeinde Köttmannsdorf melden. 
Weitere Auskünfte am Gemeindeamt bei Herrn Waldhauser - Tel.: 04220/2203-14. 
 

W AS S E R Z ÄH L E R  ab lesen  
 

Die Wasserzählerablesekarten für die Jahresabrechnung Wasser/Kanal 2009 wurden seitens der Gemeinde 
Köttmannsdorf an die Wasserbezieher und Kanalbenützer versendet. 
Bitte beachten Sie, dass der Ablesestand immer fünfstellig ist (kein Komma!). 
Letzter Termin für die Rücksendung der Karte(n) ist  Dienstag, der 27. Oktober 2009 ! 
 

Sollten Sie den Wasserzählerstand über das Internet (www.wasserzaehler.at) melden, ist nach Auswahl der 
Gemeinde „Köttmannsdorf“, die Steuernummer und die Zählernummer einzugeben. 
Die Eingabe ist nur bis zum Rücksendedatum, das ist der 27.10.2009, möglich! 
 

 

Großeltern, Eltern u. Enkel-Wandertag - Montag, 26. Oktober 2009 
 

Treffpunkt: 10.30 Uhr Gemeindeamt - Pensionistenverband Köttmannsdorf 

Freundliche Grüße 
Bürgermeister 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

G e m e i n d e 
Köttmannsdorf 

laden zum 

Wertvolle Sachpreise in al len Altersklassen! 

Als sportbegeisterter Bürgermeister möchte ich alle GemeindebürgerInnen zu diesem Laufevent 
einladen. Bewegung in frischer Natur und das Treffen Gleichgesinnter sollte an diesem Tag im 
Vordergrund stehen. Wer nicht selber die Lauf- oder Walkingschuhe schnüren will, ist natürlich 
auch als Zuschauer recht herzlich willkommen. 

 

Die Anrainer entlang der Strecke, speziell in der Preliebler Straße vom GH Pichler bis zum 
Anwesen Wernig (Preliebl) bitte ich um Verständnis, dass dieser Straßenabschnitt am Renntag 
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr für den Verkehr gesperrt wird. 
 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und viel Spaß und Erfolg beim 
5. Köttmannsdorfer Volkslauf! 

 

Ihr Bürgermeister 
Ing. Josef Liendl 

Staffelwertung (3x2,3 km) 
für Köttmannsdorfer Vereine! 

 

Start/Ziel: Vor dem GH Pichler (Zadruga Parkplatz) 
 in Köttmannsdorf - ab 10.00 Uhr 
 

Anmeldung: www.biketeam-k.com oder w.offner@gmail.com 
 

Nachnennung und Abholung der Startunterlagen am Renntag bis 
ausschließlich 9.30 Uhr! Staffelanmeldung bis 24.10.2009! 
 

Nenngeld: € 10,- Volkslauf;   € 7,- Nordic Walking; 
 Schüler und Bambini starten gratis! 
 

Strecken: 6,9 km Volkslauf;   4,6 km Nordic Walking; 
 0,5 km bis 2,3 km Bambini- und Schülerlauf 


